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§ 1	 Allgemeines/Geltungsbereich
(1)	 Für alle Lieferungen und Leistungen, und zwar auch für solche aus künftigen 

Geschäftsabschlüssen, gelten ausschließlich nachstehende Verkaufsbedin-
gungen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Auftragsgebers (Auftraggeber im weiteren AG be-
nannt) erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den AG vor-
behaltlos ausführen.

(2)	 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem AG getroffen werden, sind in
	 diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Die Schriftform gilt unverzichtbar 

auch für Ergänzungen und Änderungen.
(3)	 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne
	 von § 310 Absatz 1 BGB.
(4)	 Abschlüsse des Außendienstes bedürfen für ihre Wirksamkeit unserer schrift-

lichen Bestätigung.

§ 2	 Angebot - Preise
(1)	 Unsere Angebote sind stets freibleibend. Jedes Geschäft kommt erst durch 

unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.
(2)	 Alle Preise gelten nur für die jeweils fest vereinbarten Lieferungen; für Nach-

bestellungen und Erweiterungen sind sie nicht verbindlich.
(3)	 Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart, verstehen sich alle Preise ab 

unserem Werk oder Auslieferungslager. Die Kosten des Versands sowie Steu-
ern, Gebühren, Abgaben und sonstige Kosten trägt der Käufer. Bei Lieferungen 
ins Ausland trägt der AG auch alle sonstigen, mit der Verbringung ins Ausland 
zusammenhängenden Kosten; er übernimmt bis zur endgültigen zollamtlichen 
Abfertigung für die auf der Ware ruhenden Abgaben die alleinige Haftung.

(4)	 Treten bezüglich der von uns zu liefernden Ware nach Vertragsabschluss zu 
diesem Zeitpunkt nicht absehbare Mehrkosten ein, wie z. B. neu eingeführte  
erhöhte Zölle, Frachten, Steuern und sonstige Abgaben, sind wir berechtigt, 
den vereinbarten Preis maximal um diese Kosten oder Betrag zu erhöhen. 
Entsprechendes gilt dann, wenn sich während der Vertragsabwicklung der 
internationale Geldwert des Euro ändert, soweit bei Vertragsabschluss ein 
bestimmter Wert des Euro im Verhältnis zu einer anderen Währung zugrunde 
gelegt worden ist. Sofern Umstände der vorgenannten Art eintreten, die zu 
einer Verteuerung bestellter Ware führen, sind wir verpflichtet, dies dem AG 
unverzüglich mitzuteilen. Der AG kann innerhalb von 2 Wochen nach Zugang 
der Mitteilung vom Vertrag zurücktreten. Ersatzansprüche stehen ihm in ei-
nem solchen Fall nicht zu.

(5)	 Sofern freier Versand vereinbart worden ist, trägt der Käufer bei Eilgut, Ex-
pressgut, Schnellpaketsendungen usw. den Unterschiedsbetrag zwischen ge-
wöhnlichen Fracht- oder Portokosten und den tatsächlichen Kosten.

(6)	 Eine Transportversicherung schließen wir nur auf ausdrücklichen schriftlichen 
Wunsch des AG ab. Die Kosten einer solchen Versicherung trägt vollumfäng-
lich der Auftraggeber.

§ 3	 Lieferungen - Fristen
(1)	 Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn wir die entsprechende Frist vorher aus-

drücklich schriftlich gegenseitig bestätigt haben.
(2)	 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungs-

gemäße Erfüllung der Verpflichtung des Käufers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Kommt der AG in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt 
zu bekommen.

(3)	 Bei Teillieferungen müssen die einzelnen Lieferungen so rechtzeitig abgerufen 
werden, dass uns die Einhaltung etwa vereinbarter Liefertermine möglich bleibt. 
Wir sind auch bei gestaffelten Lieferungen oder Teillieferungen berechtigt, die 
gesamte Bestellmenge sofort zu fertigen. Etwaige Änderungswünsche können in 
diesem Fall nach erfolgter Auftragsbestätigung nicht mehr berücksichtigt wer-
den.

(4)	 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Absatz 2 Nr. 4 BGB oder von § 
376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als 
Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges der Käufer berechtigt ist, 
geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung fort-
gefallen (verfallen) ist. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenen vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung oder auf einer schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht. Ein Verschulden unserer Vertreter oder 
dritter Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf 
einer von uns zu vertretenen vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unse-
re Schadensersatzhaftung auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Insofern gesondert 
vereinbart, haften wir für jede vollendete Woche Verzug nur bis maximal 0,5 % 
des Liefer- oder Auftragswertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Liefer-
wertes. Im Übrigen ist unsere Haftung aus Verzug ausgeschlossen.

(5)	 Wir sind zur Lieferung nur aus unserer eigenen Fertigung verpflichtet, zzgl. der 
schriftlich vereinbarten Zukäufe und Dienstleistungen.

(6)	 Bei außergewöhnlichen Ereignissen im In- oder Ausland, die außerhalb unseres 
Einflussbereiches stehen, trotz der gebotenen Sorgfalt für uns unvorhersehbar 
sind und uns unter Berücksichtigung unserer sonstigen Lieferverpflichtungen 
eine vertragsgemäße Lieferung nicht oder nur zu wirtschaftlich unzumutbaren 
Bedingungen ermöglichen, können wir für die Dauer der Behinderung die Liefe-
rung einschränken oder einstellen oder bei längerer Behinderung - vom Vertrag 
zurücktreten oder diesen fristlos kündigen. Ein außergewöhnliches Ereignis be-
steht z.B. bei Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen und ihren Folgewirkungen, 
bei Pandemien, bei Unruhen, unverschuldeten Betriebsstörungen, Maßnahmen 
des Arbeitskampfes, beschränkenden behördlichen oder legislativen Maßnah-
men und bei Behinderung oder Verzögerung des Transports. Führen Ereignisse 
der genannten Art zu einer erheblichen Erhöhung der Herstellungs-, Beschaf-
fungs- oder Verteilungskosten, so können wir den Preis, auch bei Vereinbarung 
eines Festpreises, durch Anzeige maximal um den Betrag der Mehrkosten erhö-
hen. § 2 Ziffer 4 gilt entsprechend.

(7)	 Bei Sonderanlagen sind bis zu 15 % Mehr- oder Minderkosten möglich. 

§ 4	 Annahme und Verzug der Annahme
(1)	 Der AG gerät auch dann mit der Annahme der Ware in Verzug, wenn wir ihm die 

Lieferung schriftlich anbieten und er die Annahme ablehnt.
(2)	 Soweit wir im Fall der Nichtannahme Schadensersatz wegen Nichterfüllung for-

dern können, sind wir berechtigt, den Schaden konkret zu berechnen. Der Käu-
fer hat das Recht, das Entstehen eines niedrigeren Schadens nachzuweisen.

§ 5	 Innergemeinschaftliche Lieferungen
(1)	 Der AG versichert für jeden Fall einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lie-

ferung, Beförderung, Versendung oder Abholung sowie für die Fälle einer steu-
erfreien Leistung, als Unternehmer tätig zu werden. Er oder sein Beauftragter ist 
daher verpflichtet, alle erforderlichen Dokumente für den buch-oder beleg-mä-
ßigen Nachweis zur Führung einer innergemeinschaftlichen Lieferung, Beförde-
rung, Versendung oder Abholung beizubringen und uns bekanntzugeben.

(2)	 Hierzu gehören insbesondere: die UST-Identifikationsnummer; die Versicherung 
des AG über die Verwendung im Rahmen seines ausländischen Unternehmens 
nebst Empfangsbestätigung des AG bzw. seines Beauftragten; die Angabe des 
Bestimmungsortes im übrigen Gemeinschaftsgebiet (Gelangensbestätigung) 
und die Angabe des Gewerbezweiges oder Berufes des AG.

(3)	 Sollte der AG diesen Verschaffungspflichten nicht aus freien Stücken nach-
kommen, haftet er für die sich ergebenden Konsequenzen im vollen Umfange, 
insbesondere hat der Käufer die nachzufordernde Umsatzsteuer, Zinsen, Säum-
niszuschläge unverzüglich an uns abzuführen sowie die uns entstehenden Mehr-
aufwendungen zu ersetzen.

(4)	 Zur Einlegung von Rechtsbehelfen sind wir auf Verlangen des AG nur verpflich-
tet, wenn dieser neben der Leistung der vorgenannten Beträge einen angemes-
senen Kostenvorschuss für das Rechtsbehelfsverfahren leistet.

§ 6	 Versandart - Gefahrenübergang
(1)	 Wenn nichts anderes vereinbart, bleibt die Versandart unserem Ermessen über-

lassen.
(2)	 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung der Ware 

geht auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk oder unser Auslieferungs-
lager verlässt. Versenden wir die Ware auf Verlangen des Käufers an einen von 
diesem benannten Bestimmungsort, geht die Transportgefahr – auch bei Liefe-
rung „frachtfrei“ – mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtfüh-
rer oder die sonst zur Versendung bestimmte Person oder Anstalt auf den AG 
über.

(3)	 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Um-
ständen, die dem AN nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Mel-
dung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Der Liefe-
rer verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen abzuschießen, 
die der Auftraggeber verlangt.

§ 7	 Gewerbliche Schutzrechte - Beratung - geistiges Eigentum
(1)	 Soweit wir Produkte oder Maschinen nach Angaben des AG herstellen, über-

nimmt der Käufer die Gewähr dafür, dass die Anfertigung dieses Produktes kei-
ne gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzt. Der AG ist verpflichtet, uns von 
jeglicher Haftung gegenüber Dritten bzw. von Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die im Zusammenhang mit der Herstellung oder dem Vertrieb der betreffenden 
Produkte entstehen.

(2)	 Technische Hinweise und/oder Beratungen geben wir nur unverbindlich als 
Empfehlung weiter. Wir übernehmen insoweit keine Gewährleistung und keine 
Haftung gegenüber dem AG. Dem AG obliegt die eigenverantwortliche Prüfung, 
auch hinsichtlich der Angaben in von uns gestellten Unterlagen, und zwar auch 
insoweit, ob gewerbliche Schutzrechte Dritter bestehen.

(3)	 Von uns entwickelte Entwürfe, Zeichnungen, Funktions-Abläufe, Fertigungs- und 
Montageunterlagen usw. sind und bleiben mit allen Rechten unser geistiges Ei-
gentum. Werden sie dem AG übergeben, so sind sie ihm im Sinne von § 18 UWG 
(unlauteren Wettbewerbs Gesetz) anvertraut. Eine Übertragung von Nutzungs-
rechten über diejenigen hinaus, die zur Erfüllung des Vertrages erforderlich sind, 
bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung unabhängig davon, ob 
Sonderschutzrechte bestehen oder nicht.

§ 8	 Mängelansprüche und Rechtsmängel
(1)	 Mängelansprüche des AG setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nach-
gekommen ist. Der AG ist zur sorgfältigen Untersuchung der gelieferten Ware 
oder Anlagenteile unverzüglich nach Empfang verpflichtet. Mängel müssen uns 
unbeschadet kürzerer Rügefristen gegenüber dem Transporteur – spätestens 14 
Tage nach Anlieferung der Ware schriftlich angezeigt werden; anderenfalls ent-
fällt unsere Haftung.

(2)	 Den AG trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, ins-
besondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Man-
gels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

(3)	 Für etwaige Mängel leisten wir zunächst nach eigener Wahl Gewähr durch Be-
seitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfrei-
en Sache (Ersatzlieferung). Schlägt die Nacherfüllung durch uns fehl, kann der 
Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen 
oder vom Vertrag zurücktreten. Ein Fehlschlagen der Nachbesserung ist ins-
besondere dann anzunehmen, wenn wir den Mangel auch nach dem dritten 
Nachbesserungsversuch nicht beseitigt haben. Wir sind zu jedem Zeitpunkt der 
Nachbesserungsversuche auch berechtigt, die Nacherfüllung zu wählen. Bei nur 
geringfügigen Mängeln oder nur geringfügiger Abweichung der Beschaffenheit 
steht dem Käufer kein Rücktrittsrecht zu.

(4)	 Wählt der Käufer wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadens-
ersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Käufer nach gescheiterter 
Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim AG, wenn ihm dies zu-
mutbar ist.

(5)	 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der AG Schadenser-
satzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder dritter 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf 50 % des Netto begrenzt.

Allgemeine Verkaufsbedingungen 
der SMB International GmbH
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(6)	 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz.

(7)	 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist unsere Haftung 
ausgeschlossen.

(8)	 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate.
(9)	 Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet alle zum Zweck der Man-

gelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch  
Erfüllungs- oder Lieferort verbracht wurde.

(10)	 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird der AN auf seine Kosten 
dem AG grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den 
Liefergegenstand in für den AG zumutbarer Weise derart modifizieren, dass 
die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlichen 
angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der 
AG zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzun-
gen steht auch dem AN ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hin-
aus wird der AN den AG von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.

(11)	 Die in Abschnitt §8 (10) genannten Verpflichtungen des AN sind vorbehaltlich 
Abschnitt §11 (1) für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung ab-
schließend.

	 Sie bestehen nur, wenn
	 -	 der AG den AN unverzüglich von den geltend gemachten Schutz- oder Ur-	

	 heberrechtsverletzungen unterrichtet
	 -	 der AG den AN in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend ge-	

	 machten Ansprüche unterstützt bzw. dem AN die Durchführung der Modi- 
	 fizierungsmaßnahmen gemäß §8 (10) ermöglicht,

	 -	 dem AN alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher  
	 Regelungen vorbehalten bleiben,

	 -	 der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des AG beruht und
	 -	 die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der AN den  

	 Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsge- 
	 mäßen Weise verwendet hat.

§ 9	 Haftungsbeschränkungen und Verjährung
(1)	 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung 

auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nach der Art und Ware bzw. der 
Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnitts-
schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer 
gesetzlichen Vertreter, leitenden Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen. Bei 
leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir 
nicht.

(2)	 Schadensersatzansprüche des AG wegen eines Mangels verjähren nach einem 
Jahr ab Ablieferung der Ware oder Maschinen. Dies gilt nicht, wenn uns grobes 
Verschulden nachgewiesen werden kann. Die Verjährungs-Regelung gilt auch 
für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsge-
hilfen.

(3)	 Unsere Haftung ist auf maximal 25% des Lieferwertes beschränkt. Es werden 
darüber hinaus nur weitere schriftliche Vereinbarungen anerkannt.

(4)	 Eine Haftung für Produktionsausfall und entgangenen Gewinn ist ausge-
schlossen. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit der Auftragnehmer 
den Schaden vorsätzlich verursacht hat. Für Sachschäden haftet der Auftrags-
nehmer abweichend von vorstehender Haftungsbegrenzung insoweit, als 
im Rahmen der Deckungssummen und der Bedingungen ihrer Betriebshaft-
pflicht-Versicherung Schadensersatz seitens des Versicherers geleistet wird. 
Die Deckungssummen können bei uns erfragt werden.

§ 10	 Zahlung
(1)	 Der Kaufpreis ist sofort nach Rechnungserhalt ohne weiteren Abzug zu zah-

len, sofern keine andere Zahlungsvereinbarung getroffen wurde. Die Zahlung 
ist nur dann rechtzeitig erfolgt, wenn wir über das Geld am Fälligkeitstag auf 
dem von uns angegebenen Konto verfügen können. Erfolgt die Zahlung nicht 
innerhalb der vereinbarten oder der gesetzlich vorgesehenen Frist, sind wir 
berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Wir sind außer-
dem berechtigt, einen weitergehenden Verzugsschaden geltend zu machen, 
wobei es dem Käufer vorbehalten bleibt, den Nachweis für den Eintritt eines 
geringeren Schadens zu erbringen.

(2)	 Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber entgegengenommen. Er-
gänzende Kosten und Spesen gehen voll zu Lasten des AG.

(3)	 Für den Fall einer Vermögensverschlechterung beim AG haben wir das Recht 
die Leistung zu verweigern. Wir haben das Recht, nach Fristsetzung unsere 
Leistung nur noch Zug um Zug gegen die Gegenleistung zu bewirken oder aber 
vom AG eine erweiterte Sicherheit zu verlangen. Nach Erfolglosem Ablauf der 
angemessenen Frist können wir vom Vertrag zurücktreten. Eine Vermögens-
verschlechterung auf Seiten des AG liegt insbesondere dann vor, wenn ein 
ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb nicht mehr gegeben ist. Dies ist insbe-
sondere der Fall, wenn

	 -	 ein Scheck oder Wechsel nicht verwertbar ist
	 -	 bei ihm gepfändet oder sonstige Zwangsvollstreckungs-Maßnahmen ange- 

	 droht oder eingeleitet worden sind,
	 -	 Zahlungsstockung oder Zahlungseinstellung eintritt,
	 -	 ein gerichtliches oder außergerichtliches Vergleichsverfahren,
	 -	 ein dem AG betreffendes Insolvenzverfahren oder
	 -	 ein Verfahren nach der Insolvenzordnung beantragt wird
	 -	 oder ähnliche die Kreditwürdigkeit des AG zweifelhaft erscheinende 

	 Umstände vorliegen. 
	 Der AG ist verpflichtet, uns unmittelbar und sofort unaufgefordert zu infor-

mieren, wenn eines dieser Umstände oder ein gleichartiger Umstand ein-
tritt. Lieferware, die von uns geliefert und beim Käufer noch eingelagert ist, 
ist sofort auszusondern und unser Eigentum dort kenntlich zu machen. Alle 
sonstigen gesetzlichen Ansprüche, die auf Verzug zu begründen sind, bleiben 
vorbehalten.

(4)	 Das Recht des AG, mit Gegenansprüchen aus anderen Rechtsverhältnissen 
aufzurechnen, steht ihm nur insoweit zu, als sie unbestritten und rechtskräftig 
festgestellt sind.

§ 11	 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1)	 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur endgültigen Bezah-

lung sämtlicher gegen den AG gerichteter Forderungen einschließlich künftig 
entstehender Forderungen aus den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen vor. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des AG, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. Dies gilt auch, wenn ein 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers 
gestellt wird. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt 
vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir 
sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der Ver-
wertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers - abzüglich angemes-
sener Verwertungskosten - anzurechnen.

(2)	 Der AG ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist 
er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahl-
schaden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Die aus einem Schadenfall 
entstehenden Forderungen, insbesondere gegen den Versicherer, tritt der AG 
hiermit schon jetzt an uns zur Sicherung unserer Ansprüche bis zur Höhe un-
serer Forderungen ab. Wir nehmen die Abtretung an.

(3)	 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der AG unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen und uns alle für die Intervention erforderlichen 
Unterlagen zu übergeben, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergericht-
lichen Kosten einer Klage bzw. Wiederbeschaffung der Ware zu erstatten, haf-
tet der AG für den uns entstandenen Ausfall.

(4)	 Der AG ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
zu verkaufen, jedoch nicht zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. 
Der AG tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetra-
ges (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter ver-
kauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forde-
rung bleibt der AG auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns 
jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der AG seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungs-
verzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, so 
können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt.

(5)	 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un-
trennbar verarbeitet oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag ein-
schließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten bzw. vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung bzw. Vermischung. Erfolgt die 
Verarbeitung bzw. Vermischung in der Weise, dass die Sache des AG als Haupt-
sache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilsmäßig 
Miteigentum überträgt. Der AG verwahrt das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns.

(6)	 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des AG 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als zehn Prozent übersteigt; die Auswahl 
und Menge der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

(7)	 Der AG räumt uns das Recht ein, seine Geschäfts- und Lagerräume bzw. die-
jenigen Räume, in denen sich die Vorbehaltsware befindet, zu betreten und 
die Vorbehaltsware von dort abzutransportieren, sofern die Voraussetzungen 
dafür erfüllt sind. Auf ein Widerspruchsrecht gegen die Entfernung verzichtet 
der AG im Vorwege.

§ 12	 Softwarenutzung
	 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem AG ein nicht aus-

schließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich Ihrer 
Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimm-
ten Liefergegenstand oder Anlage überlassen. Eine Nutzung der Software auf 
mehr als einem System ist untersagt. Auch einzelne Standard-Softwaremo-
dule dürfen nur für den Liefergegenstand genutzt werden. Der AG darf die 
Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfälti-
gen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode 
umwandeln. Der AG verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere 
Copyrigth-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche 
Zustimmung der AN (Lieferer) zu verändern. Alle sonstigen Rechte an der 
Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopie bleiben beim AN 
(Lieferer) bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist 
nicht zulässig. 

§ 13	 Gerichtsstand - Erfüllungsort
(1)	 Ist der AG Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir 
sind jedoch berechtigt, den AG auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
Dasselbe gilt, wenn der AG keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist.

(2)	 Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Werk oder das jeweilige Abgangslager. 
Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtung des Käufers ist Quickborn.

(3)	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kauf-
rechts und des internationalen Privatrechts (IRP) ist ausgeschlossen.

§ 14	 Schlussbestimmung
	 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen rechtsunwirk-

sam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht 
beeinträchtigt.

Allgemeine Verkaufsbedingungen 
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